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E i n l e i t u n g . 

Geschichtlicher Überblick. 

(Die kaufmännische Hilfstätigkeit im römischen Recht und im 
deutschen Recht vor Einführung der Gewerbefreiheit.) 

Das Institut der Konkurrenzklausel, das den Ge-
genstand der vorliegenden Abhandlung bildet, blickt 
auf keine lange Vergangenheit zurück. 

Das römische Recht kannte keine derartigen ver-
traglichen Konkurrenzbeschränkungen: Die Angestellten 
des römischen Kaufmanns waren durchweg Sklaven und 
Haussöhne, die als solche unfrei und somit nicht in 
der Lage waren, über ihre Tätigkeit frei zu verfügen, 
indem sie eigenmächtig etwa in andere Dienste traten 
oder eine selbständige handelsgewerbliche Tätigkeit be-
gannen. Das war unvereinbar mit dem Begriff der 
potestas dominica, die der Herr über den servus aus-
übte und der patria potestas, unter der der filius-
familias stand. 

Diese Gewaltverhältnisse konnten zwar durch die 
verschiedenen Arten der manumissio beim Sklaven und 
durch die emancipatio bei dem Hauskinde beendigt 
werden, und damit wurde allerdings der bisher un-
selbständige Angestellte in die Lage versetzt, nach 
eigenem Willen Handel zu treiben, auch der Eröffnung 
eines Konkurrenzbetriebes seinem früheren Geschäfts-
herren gegenüber stand nichts im Wege.1) Doch lag 

' ) vgl. 1. 18. Dig. XXXVII. 14: Quaero, an líbertus pro-
hiben potest a patrono in eadem colonia in qua ipse ne-
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es ja völlig in der Macht des Herrn bezw. des pater-
familias, von dem Rechte der Gewaltentlassung Ge-
brauch zu machen oder nicht. 

In gleicher Weise war im älteren deutschen Recht 
kein Bedürfnis für den Geschäftsherrn vorhanden, sich 
durch Vereinbarungen mit seinen Angestellten vor deren 
Konkurrenz zu schützen. 

In Deutschland entwickelte sich ein eigentlicher 
Kaufmannsstand überhaupt erst im Anfang des zweiten 
Jahrtausends. Von Angestellten konnte jedoch für die 
nächsten Jahrhunderte in Anbetracht des geringen 
Umfanges und der niedrigen Stufe, auf welcher der 
Handel damals im allgemeinen stand, noch kaum die 
Rede sein: Wie der filiusfamilias im römischen Recht, 
so waren es auch hier meist Familienangehörige des 
Geschäftsinhabers, die mit der kaufmännischen Hilfs-
tätigkeit betraut wurden. Nur die größeren Firmen 
beschäftigten wohl gelegentlich gegen Gehalt ange-
stellte Handlungsdiener, jedoch auch nur in ver-
schwindend geringer Zahl. 

Mit zunehmender Bedeutung von Handel und 
Gewerbe bildete sich das Institut der Zünfte aus, inner-
halb deren feststehende Statuten für die Gehilfen galten, 
-die sie fast in die gleiche abhängige Stellung dem 
Prinzipal gegenüber brachten, welche die Lehrlinge 
einnahmen. Durch diese Statuten waren dem Dienst-
herrn die weitgehendsten Rechte eingeräumt, während 
die Gehilfen genau genommen nur Verpflichtungen 
der mannigfachsten Art auf sich zu nehmen hatten: 

gotiatur idem genus negotii exercere. Scaevola respondit non 
posse prohiberi. 

1. 2 Dig. XXXVII. 14: Liberti homines negotiatione licita 
prohiberi a patronis non debent. 
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Sie mußten sich für eine bestimmte, ein für allemal 
festgesetzte Reihe von Jahren ihrem Dienstherrn ver-
pflichten; für diese Zeit waren sie unter allen Um-
ständen gebunden, falls der Dienstherr nicht vorher 
das Dienstverhältnis aufhob (wozu er allerdings der 
Genehmigung des Zunftvorstandes bedurfte). Es war 
ihnen das Schlafen außerhalb des Hauses untersagt, 
der Besuch von Kneipen und berüchtigten Häusern, 
das Würfeln usw. Auch durften sie weder für eigene 
noch für Rechnung eines anderen Prinzipals Geschäfte 
betreiben. 

Was den Gehilfen aber hinsichtlich der Aus-
übung seines Berufes in völlige Abhängigkeit brachte, 
war die Bestimmung, daß der Prinzipal einem anderen, 
einen Kommis niemals ausmieten und ihn auch nach 
Ablauf der Dienstzeit bei seinem bisherigen Prinzipal 
gegen dessen Willen nicht übernehmen durfte. Zudem 
war durch das Verbot der Koalition1) den Gehilfen 
die Möglichkeit genommen, durch einheitliches Vor-
gehen günstigere Statuten zu erzwingen.2) 

Wollte der Gehilfe sich selbständig machen und 
in dem Gebiete seiner bisherigen Tätigkeit bleiben, 
so war er dabei allerdings nicht direkt von dem Willen 
seines bisherigen Dienstherrn abhängig; wohl aber be-
durfte er dazu der Einwilligung der Zunft, zu der dieser 
ja auch gehören mußte und deren Mitglieder sich ver-
ständlicher Weise meist nicht abgeneigt zeigten, wenn 
es galt, die Gefahr neuer Konkurrenz zu verhüten. 

') „Jeglichen Aufflauffs, Versammlung oder heimlichen 
Konspiration, wodurch der Kauflmann in Last und Mühe 
möchte kommen." 

2) Vgl. zu dem Gesagten: Handwörterbuch der Staats-
wissenschaften Bd. IV. S. 985fT. (Adler, Handlungsgehilfe.) 
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Auch das Konzessionssystem, demzufolge zum 
Betrieb eines Gewerbes nicht mehr die Zustimmung 
der betreffenden Zunft, sondern staatliche Genehmigung 
erforderlich war, bedeutete auf die Dauer keinen nennens-
werten Fortschritt. Ein solcher war erst möglich nach 
Einführung der Gewerbefreiheit. 


